
Anlage 5
 (zu § 2 Absatz 3 Satz 2 und § 4 EigBVO-HGB) 

Gesamtdarstellung der Investitionsmaßnahmen/Baumaßnahmen und Fahrzeugbeschaffungen

Nr. Gesamtangaben Bisher Mittel- Ergebnis Ansatz Ansatz Verpflichtungs- Planung Verpflichtungs- Planung Planung Finanzbedarf
zur Maßnahme finanziert übertragungen ermächtigungen Wirtschaftsjahr ermächtigungen Wirtschaftsjahr Wirtschaftsjahr weitere Jahre
 -nachrichtlich- aus Vorvorjahr IST 2020 Prognose 2021 Plan 2022 Plan 2022 Plan 2023 Plan 2023 Plan 2024 Plan 2025  -nachrichtlich-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

11) 22) 33) 4 53) 6 7 84) 95) 10 11 126)

Maßnahme: … (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)
1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

a  Zuschuss für Biovergärungsanlage 600.000
b Zuschuss Fahrzeuge/Brennstoffzellentechnologie 900.000 2.070.000 8.430.000
2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen 

Entgelten für Investitionstätigkeit

3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen
4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen
5 Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit

6 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und 
Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)

0 0 0 1.500.000 2.070.000 8.430.000 0 0

7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und 
Gebäuden  

a Grundstück Biovergärungsanlage 1.700.000 1.660.000 12.464 0 0 0 0 0 0
8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

a Betriebstelle Giengener Str. 19.300.000 1.540.000 1.220.862 1.640.000 10.800.000 5.320.000 5.320.000 0 0 0 0
b Betriebstelle Burgholzstraße 13.850.000 878.000 850.000 1.800.000 1.420.000 6.390.000 720.000 3.252.000 680.000 0
c Betriebsstelle Bruno-Jacoby-Weg 20.000.000 0 0 500.000 600.000 600.000 5.500.000 12.800.000
d Betriebsgebäude Leobener Str. 6.000.000 0 0 900.000 3.000.000 850.000 650.000 600.000
e Biovergärungsanlage 30.300.000 2.200.000 146.642 7.900.000 20.200.000 0 0 0 0
f Betriebsgebäude Deponie Einöd 3.270.000 0 650 285.000 350.000 235.000 2.000.000 35.000 635.000 0 0
g Erneuerung 27 Automatik-Toilettenanlagen 5.000.000 2.500 207.500 900.000 890.000 1.125.000 1.205.000 670.000
h Neubau Heinrich-Baumann-Str. Bau 4 8.500.000 0 0 700.000 700.000 3.550.000 3.550.000 0
i Betriebsstelle ÖTA/Vogelsang 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen

a Fahrzeugbeschaffungen 8.380.000 8.910.000 9.035.000 1.100.000 6.390.000 1.100.000 6.785.000 6.980.000
b Restl.Investitionen (GA und BA, IuK) 9.552.423 5.340.500 6.315.000 4.515.500 4.970.000

10 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen

11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen 

Vermögensgegenständen

13 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
(Summe aus Nummer 7 bis 12)

107.920.000 6.280.500 8.380.000 10.933.041 19.792.500 50.525.500 8.075.000 31.605.000 1.855.000 21.312.500 23.535.000 14.070.000

14 Saldo aus Investitionstätigkeit und 
Finanzierungstätigkeit
(Saldo aus Nummer 6 und 13)

107.920.000 6.280.500 19.792.500 49.025.500 29.535.000 12.882.500 23.535.000 14.070.000

15 Aktivierte Eigenleistungen

16 Gesamtkosten der Maßnahme
(Summe aus Nummer 13 und 15)

107.920.000 6.280.500 19.792.500 50.525.500 31.605.000 21.312.500 23.535.000 14.070.000

17 Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme 

entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen7)

1) In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.
3) Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.
4) Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".
5) Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.
6) Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.
7) Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.


